
An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
101 7 Wien 

� /SN- d�'1 /M� 
OSTERREICHISCHER 

GEMEINDEBUND 

A-1 010 Wien· Johannesgasse 15 
Telefon: 5121480 

Telefax: 51337 5872 

Wien, am 7. Dezember 1989 
Hö 

i ;e.I����� .. �_�tlZ�����lt-

Bezug: 

Datum: 1 2. DEZ. 1989 

GZ. 12. 690/20-III/2/'lWtrtellt 20. De:. 1989 
,- , ....:.: .-:-...;.=:.===t:�� 

Betr.: Entwürfe für Novellen zum Schulorganisa 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, 
Schulzeitgesetz,Schulunterrichtsgesetz sowie Landes­
Lehrer-Dienstrechtsgesetz im Zusammenhang mit der 
Einführung eines flexiblen Modells ganztägiger 
Schul formen 

Der Österreichische Gemeindebund beehrt sich in der Beilage 

25 Exemplare seiner Stellungnahme zu übermitteln. 

Für den Österreichischen Gemeindebund: 
Der Generalsekretär: Der Präsident: 

Hink e.h. 

Dr.Robert Hink 

25 Beilagen 

;\ 
-'Tranz Romeder 

Präsident des NÖ Landtages 
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OSTERREICHISCHER 

.. GEMEINDEBUND 
. �.-�-------------------------------------------------------------------------------

An das 
Bundesmlnisterium 
für Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
lQJ._-:t -.!ft�n 

A-1010 Wien· Johannesgasse 15 
Telefon: 5121480 

Telefax: 513375872 

Wien, am 6 . De�ember 1989 
Hö 

J?�tr�_�!.!... EnLwüc fe' [ür NOVA 1. hm 2um Schulorganisa tionsgcset z, 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, 
Schulzeitge:::etz, Schulunterrichtsgesetz sowie Ioundes­
Lehrer-Dienstrechtsgesetz im Zusammenhang mit der 
Ej n füheung eines fl(�xiblen Mode 1.1s gallz Ui.giger 
Schul formen 

Zu den im ßetn�r:f angefühcten Novellen wird folgende 
Stellungnahme abgegeben: 

AUB kommunaler Sicht werden die übermittelten Entwürfe insoweit 
Blei.ktest dbgelehnt, als �d.l:l die Gelll(dnden zur te i lw(�isen Tragung 
der Kosten der Novellen verpflichten. Durch eirlzelne Beotimmungen 
WI?' eden erhebl iche Kos tet! r:ür. die CeIlH� inden verur.sach t, welche 
diese nicht in der Lage sind zu tragen. 

Dies gj 1 t IJmsomehr, a ls be n� i ts in der Ve t'!Jang(�nhei t w i. ede rhol t 
die Schulerhalter verpflichtet wurden Kosten zu tragen, die durch 
Ge:Jet2e des B lindes verursacht worden flind. Unabhängig von der 
s td kten AbI ehnung dar [ zu den einzelnen Entwürfen noell fo] gellder.: 

festgehalten werden: 
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Zu 1 2 .  Schulorgdnisationsgcsetz-Novelle: 

Gemäß §5 Abs. 2 s i nd die Lern- Imd Arbeitsmi.tl:elb(ül.rdgc sowie 
die Be i_ träge für Sehü lerhe ime und den Be treuungs tei 1 garü.'.: tdg i ger 
Schulformen durch Verordnung festzulegen, wobei die Bei träge 
höchstens kostendeckend sein dürfen IJnd auf die fi nanzielle 
Leistungsfähigkeit der Schüler (Erziehungsberechtigten) Bed acht 
zu nehmen ist. Der Entwurf sagt nichts darüber aus, wer für die 
Erlassung dieser Verordnung zuständig ist; sollte dies der 
SchIl lerha lter sein, so ergeben sich dag�gen folgende Bedenken: 

Bei der Beurteilung der finanziellen l ,eistungs fäh i gkeit behil.ft 
sich der Bund für s e jnen Bereich in dem ebenfalls übe�mittelten 
Ent wurf einer Verordnung im § 5 Abs.3 mit dem Hinweis auf das 
Schülerbe ih i lfengesetz 1983 gilt j edoch erst für Schüler ab der 
9. bzw. 10. Schulstufe und kann daher für Schüler von 
Pf lichtschulen nicht als Hilfsmittel herangezogen we �den. 
Außerdem haben die Pf]ichtschulerhalter keinen Zugang zu diesen 
Unterlagen, sodaß sj.ch bei der Beurtei.lung der Einanzi.ellen 
Leistu ngs fäh igkeit der Schüler (ErziehungsberechtJgten) für die 
Schulerhalter in der Praxis große Schw ier igkeiten ergeben werden. 
Auch ist nicht festgelegt, ob es sich bei diesen Kostenersätzen 
um öffentlich-r(�chl:UchtO! oder p d_vdtrechtliche FOl'dlölrungen 
handel t und wie di ese zw angssw e J �;e ei nzubringen si nd . 

Zu Nuva 11a zum PI: 1. j eh tschult':!rha 1 tungs-Grundsa tzgCS(� tz: 

Gemäß § 10 hat nunmehr bei ganztägigen Schul formen der 
Schut.:! r.-halter auch Vor:sorge für die Verp fleg ung zu treffen. 

Obwohl in den erläut. Bemerkungen hiezu ausgeführt ist, das 
"Vorsorge:! zu tt'(�r:f8n" nicht i){�ißt, d a ß Küche und Spei.:J(ölt'illlm im 
Schulgebäude vorh anden sein müssen, läuft diese Verp[ljchtung 
letztlich doch in diese RicllLung, da es kaum mögl ich sein wjrd, 
di e Schül er anderw e J Li 9 zu verkös Li gell. 
Daraus at·geben sich [üe (]j(?, S(:/)Ult:!r-!1dlt(:lr dber bißh(:lr ungeahnte 
finanzielle Mehrbelastungen , denen in ke i ne r Weise Mehreinnahmen 
a us dem FAG geg('l nübe n; tohen . 
Aus der Sicht der Gem e in den muß diese Verp f li chtun g daher 
abgelehnt warden. 

Zu Nove] le zum Schulunterr1chtsgeset�: 

Gallläß § 1 2 .]  Abs. 1 können :5 i eh d ie Schüler an UiHl:'.Lägigen 
Schul for/llen zum Be tr e uu ngs lei 1 für all e TaUe ode r ej n;-:(:l rtE: 
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Wochentdge anmelden. Der SchuI.1eiter hat ihnen hi e für ei. ne Fri st 
von 111 i rldt:�:Jtens drei Tagen und länCjstens ei.ner Woche (-li nzuräumen . 

Im Entwurf fehlen Aussagen darnber, innerhalb welcher Z� it ab 
Beginn des Unterrichts j ahres diese Frist einzuräumen ist. 
Weiters wäre zu prüfen, ob der nach Z. 7 an § 17 Abs. 1 
anzu f ügende Satz nicht auch in ähnli cher Form an die § §  48 und 49 
anzufügen wäre. 

Als Mangel der Regelung ist auch anzusehen, daß im 
Schulunterrichtsgesetz eine Besti.mmung Eehl t ,  derzufolge ein 
Schüler vom Betreuungsteil. und von der Verpflegung auszuschließen 
ist, w(�nn er (die Er;d ehung�3berechLigten) j hren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen . 

Eirie derartige Bestimmung wäre daher unbedingt zum Schutz der 
Schulerhal ter au fzunehmen. 

Hinsichtlich der finanzi e l len Belastung der Gemeinden als 
Schulerhalter muß noch folgendes festgehalten werden: 

Hit dem Pdktum zum lau f enden Finanzausgleich wurde r:ür die 
Belas tungen und die Finanzausstattung der Finanzausgleichspartner 
also auch die Gemeinden der 31.1.2.1988 br�stjJl1mt. Durch cli� nun zu 
begutachtenden Entwür fe für Novellen, im Zusammenhang mit der 
Einführung eines flexi blen Modells gdn ztägi ger SChillformen, 
würden für die Gemejnden al s Schulerhalter bedeutende 
Mehrbelastungen verut":Jdcht werden . Diese Mehrbelds t ungen 
gegenüber dem Ze itpunk t 3 1.12.1988 wären als eine Folge von 
Naß nahmen des Bundes anzusehen, der auch d(�n Gern(� i.ndl�n den 
Mehrau f wand entsprechend abzugelten hätte bzw. mit den Gemejnden 
en lspr(:lchende Verhand lungen darüber (nhrc�li lIIÜß te. 

§ 5 Abs. 1 FAG 1989 bestimmt: 

Der Bund hdt mit den am Finanzilusglei.ch bete il igten 
Gebietskörperschaften vor der Inangriffnahme steuerpolitischer 
Maßn.)hlllen, di.e für Gebielsköt'perschdEl:en mit einl�m Allsf.11.1 an 
Steuer/I, an deren Ertrag sie beteiljgt sind, verknQpft sein 
können, Vet"l1dndlllngen zu ( üh ('(�n. D.lS g1.tdchtO! gi It für 
Mehrbelastungen, die als Folge von Maf\nahmen den B undes alll 
Zwecl<' . .lufw.lnd der GI�bietsköt"pIH"!lchiJ(ten zu enldr:"ten : .. d nd . 
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Nach Absatz 2 sind zur Teilnahme an diesen Verhandlungen für die 
Gemeinden deren Interessensvertretungen, das sind der 
Osterreichische St3dtebund (lnd der Osterreichische Gem�indebund, 
berechtigt. 

Da derartige Verhandlungen nicht geführt worden sind, erscheinen 
die vorliegenden Entwürfe soweit sie finanzielle Auswirkungen auf 
die Gemeinden haben, gegen die Bestimmungen des FAG 1989 zu 
verstoßen. 

Für den Osterreichischen 
Der eneralsekretär: 

Dr. k� �nk 

meindebund : 

Der Präsident: 

Franz Romeder 
Präsident des NO LdndLages 
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